
Vorblatt 
Inhalt: 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen betreffend die 
selbständige Ausübung von Wirtschaftstreuhandberufen (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) um. 
Hinsichtlich der Erbringung von zeitweiligen und gelegentlichen grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
für Staatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
berufsberechtigt niedergelassen sind, werden lediglich die Verpflichtung zur Führung der 
Berufsbezeichnung in der Amtssprache des Niederlassungsmitgliedstaates und Informationspflichten 
gegenüber dem Dienstleistungsempfänger normiert. 
Auf die Einführung eines - mitunter aufwendigen - Meldesystems wie es die bereits oben zitierte 
Richtlinie ermöglichen würde, wird aufgrund verwaltungsökonomischer Überlegungen verzichtet. 
Im Rahmen der Niederlassung wird dem Niederlassungswerber bei nicht gleichwertiger 
Berufsqualifikation die Möglichkeit eröffnet, eine Eignungsprüfung abzulegen; ausschließlich eine 
Eignungsprüfung deshalb, weil die Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes genaue Kenntnisse des 
innerstaatlichen Rechts erfordert und bei Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Beratung und 
Beistand in Bezug auf das innerstaatliche Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der 
Berufsausübung ist. 
Alternative: 
Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen ist am 20. Oktober 2005 in Kraft getreten und aufgrund seines 
Artikels 63 bis spätestens 20. Oktober 2007 umzusetzen. 
Als inhaltliche Alternativen kämen in Betracht: 
 • Einführung eines - mitunter aufwendigen - Meldesystems im Rahmen von 

Dienstleistungserbringungen (siehe dazu auch die Ausführungen oben) 
 • Normierung der Wahlmöglichkeit des Niederlassungswerbers, entweder einen 

Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung zu absolvieren oder nur Normierung 
eines Anpassungslehrganges (siehe dazu auch die Ausführungen oben) 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Im Hinblick auf die Beschäftigung der österreichischen Ausübenden von Wirtschaftstreuhandberufen sind 
die Auswirkungen eher marginal anzusetzen, da in diesen Bereichen nur vereinzelt Dienstleistungen 
erbracht oder Niederlassungen beantragt werden. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Dem Bund und den Ländern werden keine zusätzlichen Kosten erwachsen. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen betreffend die 
selbständige Ausübung von Wirtschaftstreuhandberufen (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) um. 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
Keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen ist am 20. Oktober 2005 in Kraft getreten und aufgrund seines 
Artikels 63 bis spätestens 20. Oktober 2007 umzusetzen. 
Ziel dieser Richtlinie ist es, einen Beitrag zur Flexibilisierung der Arbeitsmärkte zu leisten, eine 
weitergehende Liberalisierung der Erbringung von Dienstleistungen herbeizuführen und einen verstärkten 
Automatismus bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen zu fördern. 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen betreffend die 
selbständige Ausübung von Wirtschaftstreuhandberufen (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) um. 
Hinsichtlich der Erbringung von zeitweiligen und gelegentlichen grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
für Staatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz berufsberechtigt niedergelassen 
sind, werden lediglich die Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung in der Amtssprache des 
Niederlassungsmitgliedstaates und Informationspflichten gegenüber dem Dienstleistungsempfänger 
normiert. 
Auf die Einführung eines - mitunter aufwendigen - Meldesystems wie es die bereits oben zitierte 
Richtlinie ermöglichen würde, wird aufgrund verwaltungsökonomischer Überlegungen verzichtet. 
Im Rahmen der Niederlassung wird dem Niederlassungswerber bei nicht gleichwertiger 
Berufsqualifikation die Möglichkeit eröffnet, eine Eignungsprüfung abzulegen. 
Im Hinblick auf die Beschäftigung der österreichischen Ausübenden von Wirtschaftstreuhandberufen sind 
die Auswirkungen eher marginal anzusetzen, da in diesen Bereichen nur vereinzelt Dienstleistungen 
erbracht oder Niederlassungen beantragt werden. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Dem Bund und den Ländern werden keine zusätzlichen Kosten erwachsen. 
Kompetenzgrundlage: 
Der vorliegende Entwurf stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG, wonach in Gesetzgebung und 
Vollziehung die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes gegeben ist. 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
Keine 

Besonderer Teil 
Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis): 
Durch Z 1 erfolgt lediglich eine Anpassung des Inhaltsverzeichnisses. 
Zu Z 2 (§ 116): 
Die Änderung des § 116 Z 1 der Verwaltungsstrafbestimmung ist insofern erforderlich, da Dienstleister 
nicht als Berufsberechtigte gelten und somit als „Dienstleister“ bei Ausübung eines 
Bilanzbuchhaltungsberufes der Verwaltungsstrafbestimmung des § 116 Z 1 unterliegen würden. Durch 
die Einfügung der Wortfolge „oder berechtigter Dienstleister gemäß § 231 Abs. 1 und 2“ werden diese 
verwaltungsstraffrei gestellt. Eine Dienstleistung, die nicht nur vorübergehend und gelegentlich erbracht 
wird, ist als Verwaltungsübertretung zu ahnden. 
Durch die Aufnahme von Z 4 und Z 5 sind eine Verletzung der Verpflichtung zur Führung der 
Berufsbezeichnung gemäß § 231 Abs. 3 und eine Verletzung der Informationspflichten gemäß § 231 
Abs. 4 als Verwaltungsübertretung zu ahnden. 
Zu Z 3 (§ 231): 
§ 231 regelt die Erbringung von Dienstleistungen, die Tätigkeiten zum Inhalt haben, die den 
Berechtigungsumfängen der Wirtschaftstreuhandberufe zuzuordnen sind. 
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Die Erbringung von vorübergehenden und gelegentlichen Dienstleistungen in diesen Bereichen wird an 
keine Melde- oder Registrierungsverpflichtungen geknüpft. Eine Dienstleistung, die nicht nur 
vorübergehend und gelegentlich erbracht wird, ist als Verwaltungsübertretung zu ahnden. 
Dienstleistern wird in § 231 Abs. 3 vorgeschrieben, dass sie unter der Berufsbezeichnung in der 
Amtssprache des Herkunftslandes ihre Dienstleistungen zu erbringen haben. Diese Bestimmungen 
entsprechen dem Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Eine 
Verletzung der Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung ist als Verwaltungsübertretung zu 
ahnden (siehe dazu Z 1 oben). 
Dienstleistern werden in § 231 Abs. 4 Informationspflichten ihrer Kunden auferlegt. Diese 
Bestimmungen dienen dem Kundenschutz. Diese Kundenschutzbestimmungen entsprechen dem Artikel 9 
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Eine Verletzung der 
Informationspflichten ist als Verwaltungsübertretung zu ahnden (siehe dazu Z 1 oben). 
Zu Z 4 (§ 232): 
§ 232 regelt die Niederlassung. Im Rahmen der Niederlassung haben Niederlassungswerber keine 
Wahlmöglichkeit zwischen einem Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Entsprechend dem 
Artikel 14 Abs. 3 der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen kann ein 
Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des einzelstaatlichen Rechts 
erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das einzelstaatliche Recht ein 
wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist, entweder einen Anpassungslehrgang oder eine 
Eignungsprüfung vorschreiben. 
Die Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) erfordert eine 
genaue Kenntnis des einzelstaatlichen Rechts. Bei der Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes ist 
Beratung und Beistand in Bezug auf das österreichische Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der 
Berufsausübung. 
Aus diesem Grund wird Niederlassungswerbern ausschließlich die Eignungsprüfung vorgeschrieben. 
Die Fächer der Eignungsprüfung beziehen sich ausschließlich auf die genauen Kenntnisse innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften, die für die Ausübung der einzelnen Wirtschaftstreuhandberufe nicht nur eine 
wesentliche, sondern unabdingbare Voraussetzung sind. 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 116. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe 
von 436 Euro bis zu 14 536 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer 
 1. ohne Berufsberechtigter zu sein einen Wirtschaftstreuhandberuf 

selbständig ausübt oder eine der in §§ 3 und 5 angeführten Tätigkeiten 
anbietet, ohne die erforderliche Berechtigung zu besitzen, oder 

 2. eine Berufsbezeichnung gemäß den §§ 67 oder 84 unberechtigt verwendet 
oder 

 3. der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 91, ohne davon 
entbunden zu sein, zuwiderhandelt. 

§ 116. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine mit einer Geldstrafe 
von 436 Euro bis zu 14.536 Euro zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer 
 1. ohne Berufsberechtigter oder berechtigter Dienstleister gemäß 

§ 231 Abs. 1 und 2 zu sein einen Wirtschaftstreuhandberuf selbständig 
ausübt oder eine der in §§ 3 und 5 angeführten Tätigkeiten anbietet, ohne 
die erforderliche Berechtigung zu besitzen, oder 

 2. eine Berufsbezeichnung gemäß den §§ 67 oder 84 unberechtigt verwendet 
oder 

 3. der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß § 91, ohne davon 
entbunden zu sein, zuwiderhandelt oder 

 4. der Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß 
§ 231 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 

 5. den Informationspflichten gemäß § 231 Abs. 4 nicht nachkommt. 
§ 231. (1) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat von den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes abweichende Regelungen, sofern dies zur Erfüllung 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen erforderlich ist, nach Maßgabe dieser 
Vereinbarungen durch Verordnungen zu treffen. 

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 kann bereits vor In-Kraft-Treten der 
zwischenstaatlichen Vereinbarung erlassen werden. Sie tritt jedoch erst mit dieser 
in Kraft. 

(3) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat durch Verordnung zu 
bestimmen, 
 1. welche Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 

Befähigungsnachweise, die auf dem Gebiet der EWR-Vertragsparteien 
außerhalb der Republik Österreich erworben wurden, die 
Voraussetzungen der fachlichen Befähigung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes zu erfüllen geeignet sind, 

 2. welche allfälligen zusätzlichen fachlichen Kenntnisse Staatsangehörige 
der EWR-Vertragsparteien jeweils für die Verleihung einer Befugnis nach 
diesem Bundesgesetz entweder in Form von Eignungsprüfungen 
nachzuweisen oder in Form von Lehrgängen zu erwerben haben und 

Dienstleistungen 
§ 231. (1) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der EU oder eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind berechtigt, vorübergehend und 
gelegentlich Dienstleistungen, die den Berechtigungsumfängen der 
Wirtschaftstreuhandberufe gemäß § 3 und § 5 zuzuordnen sind, nach Maßgabe des 
Abs. 2 zu erbringen. 

(2) Voraussetzungen für die Erbringung vorübergehender und gelegentlicher 
Dienstleistungen gemäß Abs. 1 sind: 
 1. die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU oder eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

 2. eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der 
Schweiz, 

 3. die aufrechte Berechtigung im Niederlassungsstaat Tätigkeiten befugt 
auszuüben, die den Berechtigungsumfängen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. wann und in welcher Form Staatsangehörige der EWR-Vertragsparteien 

das Erbringen von Dienstleistungen bei der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder anzuzeigen haben, und dass sie den 
Disziplinarvorschriften in gleicher Weise wie Inländer unterliegen. 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind im Amtsblatt der Kammer  der 
Wirtschaftstreuhänder und im Internet auf der Homepage der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder kundzumachen. Die im Internet kundgemachten Inhalte 
müssen jederzeit ohne Identitätsnachweis und gebührenfrei zugänglich sein und in 
ihrer kundgemachten Form vollständig und auf Dauer ermittelt werden können. 

Wirtschaftstreuhandberufe gemäß § 3 und § 5 zuzuordnen sind, und 
 4. eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung im Sinne des § 11 in 

Verbindung mit § 88 Abs. 1. 
(3) Die Dienstleistungen gemäß Abs. 1 sind unter der Berufsbezeichnung des 

Niederlassungsmitgliedstaates des Dienstleisters zu erbringen. Die 
Berufsbezeichnung ist in der Amtsprache des Niederlassungsmitgliedstaates so zu 
führen, dass keine Verwechslungen mit den in diesem Bundesgesetz oder dem 
Bilanzbuchhaltungsgesetz, BGBl. I Nr. 161/2006, angeführten 
Berufsbezeichnungen möglich sind. 

(4) Der Dienstleister ist verpflichtet, den Dienstleistungsempfänger zu 
informieren über: 
 1. das Register, in dem er eingetragen ist, sowie die Nummer der Eintragung 

oder gleichwertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem 
Register, 

 2. Namen und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
 3. die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der 

Dienstleister angehört, 
 4. die Berufsbezeichnung oder seinen Berufsqualifikationsnachweis, 
 5. die Umsatzsteueridentifikationsnummer nach Artikel 22 Absatz 1 der 

Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern und 

 6. Einzelheiten zu seinem Versicherungsschutz in Bezug auf die 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. 

 Niederlassung 
§ 232. (1) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der EU oder eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind nach Maßgabe des Abs. 2 
berechtigt, sich auf dem Gebiet der Republik Österreich zur Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes niederzulassen. 

(2) Voraussetzungen für die Niederlassung gemäß Abs. 1 sind: 
 1. die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU oder eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. die aufrechte Berechtigung in ihrem Herkunftsmitgliedsstaat einen 

Wirtschaftstreuhandberuf befugt auszuüben, 
 3. das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 1, 
 4. das Vorliegen einer gleichwertigen Berufsqualifikation und 
 5. die öffentliche Bestellung durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder. 

(3) Dem Antrag auf öffentliche Bestellung sind anzuschließen: 
 1. ein Identitätsnachweis, 
 2. der Nachweis der Staatsangehörigkeit, 
 3. der Berufsqualifikationsnachweis, der zur Aufnahme eines 

Wirtschaftstreuhandberufes berechtigt und 
 4. Bescheinigungen der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 

über das Vorliegen der besonderen Vertrauenswürdigkeit, der geordneten 
wirtschaftlichen Verhältnisse und das Nichtvorliegen schwerwiegender 
standeswidriger Verhalten. Diese Bescheinigungen dürfen bei ihrer 
Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 

(4) Die öffentliche Bestellung hat zu erfolgen, wenn die allgemeinen 
Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung vorliegen und die geltend 
gemachte Berufsqualifikation dem des angestrebten Wirtschaftstreuhandberufes 
gleichwertig ist. Die fachliche Befähigung ist nachzuweisen durch die Vorlage 
eines Nachweises im Sinne des Art. 11 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG. Diesen 
Ausbildungsnachweisen ist jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von 
Berufsqualifikationsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in einem 
Mitgliedstaat ausgestellt wurden, gleichgestellt, sofern sie eine in der 
Gemeinschaft erworbene Ausbildung abschließen und von diesem Mitgliedstaat 
als gleichwertig anerkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung 
eines Wirtschaftstreuhandberufes dieselben Rechte verleihen oder auf die 
Ausübung dieser Berufe vorbereiten. 

(5) Die mangelnde Gleichwertigkeit der geltend gemachten 
Berufsqualifikation ist durch die Absolvierung einer Eignungsprüfung 
auszugleichen. Unter einer Eignungsprüfung sind Prüfungen im Sinne des Art. 3 
Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG zu verstehen. 

(6) Die Eignungsprüfung für Steuerberater umfasst folgende Sachgebiete im 
Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG: 
 1. schriftlich die Ausarbeitung einer Klausurarbeit gemäß § 29 Abs. 2 in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbindung mit § 29 Abs. 4 und 

 2. mündlich die Beantwortung von Prüfungsfragen aus den Fachgebieten 
gemäß § 30 Z 1, 2 und 5. 

(7) Die Eignungsprüfung für Wirtschaftsprüfer umfasst folgende Sachgebiete 
im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG: 
 1. schriftlich die Ausarbeitung von drei Klausurarbeiten gemäß § 34 Abs. 3 

und 4 in Verbindung mit § 34 Abs. 7 und § 34 Abs. 6 in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 2 und 4 und 

 2. mündlich die Beantwortung von Prüfungsfragen aus den Fachgebieten 
gemäß § 35 Z 1, 2, 5,6, 7 und 8. 

(8) Für das Prüfungsverfahren betreffend die Ablegung von 
Eignungsprüfungen gelten die Bestimmungen der §§ 17 bis 23 und §§ 36 bis 54. 
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